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LAZ Mosbach/Elztal e.V., Postfach 1218, 74802 Mosbach 
 

An alle Mitglieder des 
LAZ Mosbach/Elztal 
      
      

 
 
Vorsitzender 
 

Sparkasse Neckartal-Odenwald 
IBAN: DE57 6745 0048 0003 0209 14 
BIC: SOLADES1MOS 
 
Internet: www.laz-mosbach.de 

 

 Mosbach, im April 2018 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 

ich möchte Sie / Dich hiermit recht herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung am Freitag, den 20. April 2018  
um 19:00 Uhr in die MFV-Gaststätte in Mosbach, Neckarburkener Str. 7, einladen. 
 

Folgende Tagesordnungspunkte stehen auf der Agenda: 
 

1. Begrüßung, Grußworte 
2. Wahl einer Versammlungsleitung 
3. Wahl einer Mandatsprüfungs- und Wahlkommission 
4. Berichte der Vorstandsmitglieder 
5. Aussprache zu den Berichten 
6. Ehrungen 
7. Feststellung der Stimmberechtigung 
8. Entlastung des Vorstandes 
9. Wahlen gem. § 10 Abs. 1 Satzung 

9.1. 1. Vorsitzende/-r 
9.2. 2.Vorsitzende/-r 
9.3. Kassierer/-in 
9.4. Schriftführer/-in 
9.5. Sportwart/-in 
9.6. Schüler/-innen u. Jugendwart/-in 
9.7. Vertreter/-innen der Abteilungen 
9.8. Wahlen von zwei Kassenrevisoren/-innen 

10. Wahlen zum erweiterten Vorstand gem. § 10 Abs. 2 Satzung 
10.1. Pressewart/-in 
10.2. Bekleidungswart/-in 
10.3. Leiter/-in Breiten-, Gesundheits- und Freizeitsport 
10.4. Weitere Beisitzer/-innen mit besonderen Aufgaben 

11. Bestätigungen gem. § 11 Abs. 1 Satzung 
11.1. Übungsleiter/-innen 
11.2. Schüler/-innen und Jugendsprecher/-innen 

12. Beratung und Beschlußfassung über eingereichte Anträge 
12.1. Antrag Philipp Parzer 

13. Schlußwort des ersten Vorsitzenden 
 

Stimmberechtigt sind nach § 6.2 der Vereinssatzung alle Vereinsmitglieder, die am 20. April 2018 das 16. Lebensjahr, 
wählbar als Vorstandsmitglied sind nach § 6.6 der Vereinssatzung nur Mitglieder, die am 20. April 2018 das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. 
 

In der Hoffnung, auch Sie / Dich bei der Jahreshauptversamlung begrüßen zu können, verbleibe ich. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Manfred Weigler 
Diese Einladung gilt für alle Mitglieder einer Familie. 
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